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Zur Vorbereitung der zentralen Jionferenz der Justizfunktionäre

Die Entwicklung der richtigen Zusammenarbeit zwischen den Justizorganen 
und den örtlichen Volksvertretungen — 

das Hauptkettenglied auf dem Wege zur sozialistischen Justiz
Von Dr. GERHARD STILLER, Direktor des Instituts für Strafrecht 

der Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft „Walter Ulbricht“

Unter der Rubrik „Auf dem Wege zur sozialistischen 
Justiz“ werden seit einiger Zeit in der „Neuen Justiz“ 
Beiträge von Praktikern veröffentlicht, die zeigen, wie 
die Justizfunktionäre in ihrem Bemühen um die Ver
wirklichung der Forderung der Partei der Arbeiter
klasse, die Justizorgane zu sozialistisch arbeitenden 
Staatsorganen zu entwickeln, voranschreiten. Neben 
guten und überzeugenden Darlegungen zur neuen Ar
beitsweise gibt es aber auch noch Publikationen, die 
Schwächen deutlich werden lassen und zeigen, wo wir 
auf dem Wege zur sozialistischen Justiz stehen. Wenn 
wir dabei die in Heft 4/1960 der „Neuen Justiz“ ver
öffentlichten Arbeiten von Praktikern zum Maßstab 
nehmen, so muß u. E. festgestellt werden, daß die ent
schiedene Wende in der Justizarbeit, wie sie in ver
schiedenen grundlegenden Artikeln in ihrer Grundlinie 
herausgearbeitet wurde1, noch nicht überall herbei
geführt werden konnte. Wir erkennen an, daß diese 
Feststellung zum Stand der Entwicklung der Justiz
praxis zugleich Kritik an unserer eigenen wissenschaft
lichen Arbeit und an dem Niveau unserer Ausbildung 
der Praktiker ist.

In NJ 1960 S. 112 ff. legen leitende Genossen der 
Justizorgane des Bezirks Neubrandenburg dar, wie sie 
die Forderung nach Zusammenarbeit der Justizorgane 
mit den örtlichen Organen der Staatsmacht verwirk
lichen. Sie stellen fest, daß die Zusammenarbeit der 
Justizorgane mit den örtlichen Organen der Staatsmacht 
in den vergangenen Jahren unzureichend, sporadisch 
und nicht zielgerichtet gewesen ist. Aus den für die 
Entwicklung unserer Staatsmacht grundlegenden Ge
setzen vom 17. Januar 1957 und 11. Februar 1958 sowie 
aus der Babelsberger Konferenz habe sich aber ergeben, 
daß die Justizorgane als Teile der einheitlichen Staats
macht an den allgemein-staatlichen Aufgaben mitzu
arbeiten haben und ihre Tätigkeit der Tätigkeit der 
örtlichen Organe der Staatsmacht untergeordnet sein 
müsse. Auf diese Erkennnis sei die gesamte Arbeit auf
gebaut worden.

Mit dieser Auffassung dringen die Genossen in Neu
brandenburg aber noch nicht zum Kern des Problems 
vor. Es geht dabei nicht um i r g e n d w e l c h e  Zusam
menarbeit, um die quantitative Verbesserung der schon 
früher vorhandenen Ansätze für eine Abstimmung der 
Aufgaben und schon gar nicht um eine stärkere Be
teiligung an Brigadeeinsätzen — die die Justizfunktio
näre von der Erfüllung ihrer eigentlichen Tätigkeit 
fernhält —, sondern um etwas qualitativ Neues, das auf 
Grund unserer gesellschaftlichen Entwicklung und der

l vgl. Renneberg, Staat und Recht 1959, Nr. 7, S. 829 ft.; Ben
jamin, NJ 1959 S. 689 ff.; Polak, NJ 1959 S. 694 ff.; Polak, Staat 
und Recht 1960. Nr. 1. S. 10 ff.

vor uns stehenden Aufgaben zur Notwendigkeit ge
worden ist. Es geht darum, die Tätigkeit der Justiz
organe voll auf den Boden der gesellschaftlichen Praxis 
zu stellen, sie einzuordnen in den Gesamtmechanismus 
unserer Arbeiter-und-Bauern-Macht zur Durchsetzung 
der gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Die Dar
legungen der Neubrandenburger Genossen zeigen, daß 
diese Forderung in ihrem Kern noch nicht verwirklicht 
wurde. Die von ihnen geschilderte Arbeitsweise zeigt 
u. E. noch Unklarheiten über das Verhältnis zwischen 
Volksmassen und Staat, insbesondere über die Stellung 
und Rolle der Volksvertretung als höchster staatlicher 
Organisationsform. Die Durchsetzung einer richtigen 
Zusammenarbeit der Justizorgane mit den Volksver
tretungen, den ständigen Kommissionen und ihren 
Aktivs sowie den Räten und die Entwicklung der ge
eigneten Organisationsformen zur Verwirklichung ihrer 
gemeinsamen Aufgaben sind das Hauptkettenglied für 
die Herausbildung einer neuen, sozialistischen Justiz.

In der Praxis der Genossen aus Neubrandenburg wird 
gerade die wichtigste Seite der Zusammenarbeit der 
Justizorgane mit den örtlichen' Organen der Staats
macht, nämlich die Entwicklung der Zusammenarbeit 
mit den örtlichen Volksvertretungen, fast völlig außer 
acht gelassen. Auf diese Weise bleibt die Justiztätigkeit 
noch isoliert vom Gesamtprozeß der Umwälzung. Sie 
wird noch nicht hineingestellt in den ganzen Kampf um 
die Lösung unserer Aufgaben, wie sie sich aus dem 
Volkswirtschaftsplan und den darauf beruhenden ört
lichen Plänen und Beschlüssen ergeben. In dem zitierten 
Aufsatz wird im wesentlichen von der Zusammenarbeit 
mit dem Rat des Bezirks und Teilen des „Apparates“ 
gesprochen. Auf der Grundlage deren bezirklicher Ar
beitspläne haben sich dann die Justizfunktionäre an 
verschiedenen Brigaden beteiligt, die eingesetzt wurden 
vom Rat des Bezirks und anderen Bezirksdienststellen 
und die Mängel in der staatlichen Leitungstätigkeit fest
stellten. Es wird von uns nicht in Zweifel gezogen, daß 
diese Form allgemein-staatlicher Tätigkeit von großem 
Nutzen für die Lösung der örtlichen Aufgaben ist. Aber 
es erhebt sich doch sofort die Frage, was mit der eigent
lichen Justiztätigkeit — Rechtsprechung und die damit 
verbundene politische Massenarbeit sowie Aufsichts
tätigkeit des Staatsanwalts — geschieht, wenn die Justiz
funktionäre an einer Vielzahl von Brigaden, Komplex
brigaden und anderen Einsätzen in der Landwirtschaft, 
dem Handel, der Industrie, dem Bauwesen usw. teil
nehmen.

Die Genossen aus Neubrandenburg berichten u. a. 
darüber, daß sie Informationen über die Ursachen von 
besonderen Verlusten in den volkseigenen Gütern hat
ten, daß ihnen aus Prozessen bekannt war, welchen
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